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Regeste

Sozialhilfe | Sozialhilfe: Erbanfall. Rückerstattung bezogener Sozialhilfe nach § 27 Abs. 1
lit. b SHG. Finanziell günstige Verhältnisse im Sinn von § 27 Abs. 1 lit. b SHG liegen vor,
wenn der jeweilige Vermögensfreibetrag überschritten ist (E. 2.3). Die Rückerstattung
rechtmässig bezogener wirtschaftlicher Hilfe unterscheidet sich vom unrechtmässigen
Bezug dadurch, dass sie ganz oder teilweise zurückgefordert werden kann, während sie im
Fall von § 26 SHG zurückerstattet werden muss. Für die Rückforderung aufgrund
unrechtmässigen Bezugs besteht keine Kann-Bestimmung, und es wird kein Freibetrag
gewährt. Dies kann bedeuten, dass bei Erfüllen beider Rückerstattungstatbestände durch die
Rückforderung auch des unrechtmässigen Bezugs in den Freibetrag eingegriffen wird (E.
2.4). Bei der Prüfung der Frage, ob der Betroffene durch die Erbschaft "in finanziell
günstige Verhältnisse" gelangt ist, sind bestehende Schulden grundsätzlich nicht zu
berücksichtigen (E. 3.2). Grundsätzlich unerheblich für die Rückerstattungsforderung
gemäss § 27 SHG ist auch, ob die unterstützte Person im Zeitpunkt der Rückforderung nach
wie vor in günstigen Verhältnissen lebt oder nicht (E. 3.3). Der Beschwerdeführer wurde zu
Recht zur Rückerstattung der rechtmässig bezogenen Sozialhilfe verpflichtet (E. 3.4).
Abweisung.

Erwägungen

E. 4
Die Gerichtskosten sind ausgangsgemäss dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a
Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG). Aufgrund seiner zweifellos angespannten
finanziellen Situation sind die Gerichtsgebühren massvoll zu bemessen (Kaspar Plüss in:
Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich
[VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 13 N. 39). Sofern der Beschwerdeführer um
unentgeltliche Rechtsverbeiständung und damit implizit auch um unentgeltliche
Prozessführung für das Beschwerdeverfahren ersuchen wollte, was sich indes nicht
eindeutig aus seinen Beschwerdeeingaben ergibt, wären diese Gesuche wegen der
Aussichtslosigkeit seiner Begehren jedenfalls abzuweisen (§ 16 Abs. 1 und 2 VRG). Eine
Parteientschädigung hat der Beschwerdeführer nicht beantragt und wäre ihm angesichts
seines Unterliegens auch nicht zuzusprechen (§ 17 Abs. 2 VRG). Im Gegensatz zum
Beschwerdeführer beantragte die Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung. Darauf hat
sie indes keinen Anspruch, weil der vor Verwaltungsgericht geleistete Aufwand nicht als
aussergewöhnlich erscheint und die Erhebung bzw. Beantwortung von Rechtsmitteln
insbesondere bei einem grösseren Gemeinwesen grundsätzlich zur üblichen Amtstätigkeit
gehört (Plüss, § 17 N. 51).
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